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ANHANG – INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT 
WÄHREND DES HAUSHALTSVERFAHRENS 

Teil A: Zeitplan für das Haushaltsverfahren 
1. Die Organe vereinbaren jedes Jahr rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsverfahrens einen 

realistischen Zeitplan auf der Grundlage der aktuellen Praxis. 
Teil B. Prioritäten für das Haushaltsverfahren 
2. Rechtzeitig vor Annahme des Entwurfs des Haushaltsplans durch die Kommission 

wird ein Trilog einberufen, bei dem die für den Haushaltsplan des folgenden 
Haushaltsjahres in Betracht zu ziehenden Prioritäten erörtert werden. 

Teil C. Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans und Aktualisierung der 
Voranschläge 

3. Die Organe — mit Ausnahme der Kommission — sind gehalten, ihren jeweiligen 
Haushaltsvoranschlag bis Ende März anzunehmen. 

4. Die Kommission legt jedes Jahr einen Entwurf des Haushaltsplans vor, aus dem der 
tatsächliche Finanzierungsbedarf der Union hervorgeht. 

Hierbei berücksichtigt sie 

(a) die Vorausschätzungen der Mitgliedstaaten für die Strukturfonds; 

(b) die Kapazität zur Ausführung der Mittel, wobei sie sich darum bemüht, eine 
strikte Relation zwischen den Mitteln für Verpflichtungen und den Mitteln für 
Zahlungen zu gewährleisten; 

(c) die Möglichkeiten, neue Politiken im Wege von Pilotvorhaben, neuen 
vorbereitende Maßnahmen, oder beiden, einzuleiten oder auslaufende 
mehrjährige Maßnahmen fortzusetzen, nachdem geprüft worden ist, ob der 
Erlass eines Basisrechtsakts im Sinne der Haushaltsordnung (Definition eines 
Basisrechtsakts, Notwendigkeit eines Basisrechtsakts für die Mittelausführung 
und Ausnahmen) möglich ist; 

(d) die Notwendigkeit, eine Ausgabenentwicklung gegenüber dem vorhergehenden 
Haushaltsjahr sicherzustellen, die dem Gebot der Haushaltsdisziplin entspricht. 

5. Die Organe sorgen so weit wie möglich dafür, dass nach Möglichkeit keine Linien 
mit operativen Ausgaben in unbedeutender Höhe in den Haushaltsplan eingesetzt 
werden. 

6. Das Europäische Parlament und der Rat verpflichten sich ferner, der Beurteilung der 
Möglichkeiten für die Ausführung des Haushaltsplans Rechnung zu tragen, welche 
die Kommission in ihren Entwürfen sowie im Rahmen des laufenden 
Haushaltsvollzugs vornimmt. 

7. Im Interesse der wirtschaftlichen Haushaltsführung und aufgrund der Auswirkungen, 
die erhebliche Änderungen von Titeln und Kapiteln des Eingliederungsplans des 
Haushalts auf die Berichterstattungspflichten der Kommissionsdienststellen haben, 
verpflichten sich das Europäische Parlament und der Rat, diesbezügliche 
Änderungen mit der Kommission im Verlauf der Vermittlung zu erörtern. 
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8. Im Interesse einer loyalen und guten Zusammenarbeit zwischen den Organen 
verpflichten sich das Europäische Parlament und der Rat, während des gesamten 
Haushaltsverfahrens und insbesondere während der Vermittlungsfrist durch ihre 
jeweiligen Verhandlungsführer regelmäßige und aktive Kontakte auf allen Ebenen zu 
unterhalten. Das Europäische Parlament und der Rat verpflichten sich, einen 
fristgerechten und dauerhaften gegenseitigen Austausch maßgeblicher Informationen 
und Dokumente auf förmlicher und informeller Ebene sicherzustellen sowie nach 
Bedarf technische oder informelle Sitzungen während der Vermittlungsfrist in 
Zusammenarbeit mit der Kommission abzuhalten. Die Kommission sorgt dafür, dass 
das Europäische Parlament und der Rat einen fristgerechten und gleichberechtigten 
Zugang zu Informationen und Dokumenten haben. 

9. Bis zur Einberufung des Vermittlungsausschusses kann die Kommission 
erforderlichenfalls Berichtigungsschreiben zum Entwurf des Haushaltsplans gemäß 
Artikel 314 Absatz 2 AEUV vorlegen, unter anderem ein Berichtigungsschreiben zur 
Aktualisierung der Ausgabenvoranschläge für die Landwirtschaft. Die Kommission 
übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat die Informationen über die 
Aktualisierung, sobald sie vorliegen. Sie stellt dem Europäischen Parlament und dem 
Rat alle sachdienlichen Nachweise zur Verfügung, welche diese gegebenenfalls 
verlangen. 

Teil D. Das Haushaltsverfahren vor dem Vermittlungsverfahren 
10. Rechtzeitig vor der Lesung im Rat wird ein Trilog einberufen, damit die Organe ihre 

Ansichten über den Entwurf des Haushaltsplans austauschen können. 

11. Damit die Kommission die Durchführbarkeit der vom Europäischen Parlament und 
vom Rat geplanten Abänderungen, mit denen neue vorbereitende Maßnahmen oder 
Pilotprojekte ins Leben gerufen oder bereits bestehende verlängert werden, 
rechtzeitig beurteilen kann, setzen das Europäische Parlament und der Rat die 
Kommission von ihren diesbezüglichen Absichten in Kenntnis, so dass eine erste 
Erörterung hierüber bereits im Rahmen dieses Trilogs erfolgen kann. 

12. Bevor das Europäische Parlament im Plenum abstimmt, könnte ein Trilog einberufen 
werden. 

Teil E. Vermittlungsverfahren 
13. Verabschiedet das Europäische Parlament Abänderungen am Standpunkt des Rates, 

nimmt der Präsident des Rates auf der gleichen Plenarsitzung die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Organen zur Kenntnis und gibt 
dem Präsidenten des Europäischen Parlaments seine Zustimmung zur umgehenden 
Einberufung des Vermittlungsausschusses. Das Schreiben zur Einberufung des 
Vermittlungsausschusses wird spätestens am ersten Arbeitstag der Woche nach Ende 
der Tagung des Parlaments versandt, auf der das Plenum abgestimmt hat; die 
Vermittlungsfrist beginnt am folgenden Tag. Die Frist von 21 Tagen wird gemäß der 
Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates (1) errechnet. 

14. Kann der Rat nicht allen Abänderungen des Europäischen Parlaments zustimmen, 
sollte er seinen Standpunkt mit einem Schreiben, das vor dem ersten während der 

                                                 
1 Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für 

die Fristen, Daten und Termine (ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1). 
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Vermittlungsfrist vorgesehenen Treffen versandt wird, bestätigen. In diesem Fall 
verfährt der Vermittlungsausschuss gemäß den in den folgenden Nummern 
beschriebenen Bedingungen. 

15. Der Vorsitz im Vermittlungsausschuss wird von Vertretern des Europäischen 
Parlaments und des Rates gemeinsam wahrgenommen. Den Vorsitz über Sitzungen 
des Vermittlungsausschusses führt jeweils der Ko-Vorsitzende des die Sitzung 
ausrichtenden Organs. Jedes Organ benennt nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung 
seine Teilnehmer der jeweiligen Sitzung und legt sein Mandat für die Verhandlungen 
fest. Das Europäische Parlament und der Rat werden im Vermittlungsausschuss auf 
angemessener Ebene vertreten, damit beide Delegationen in der Lage sind, ihr 
jeweiliges Organ politisch zu binden, und damit tatsächlich Fortschritte hin zu einer 
endgültigen Einigung erzielt werden können. 

16. Gemäß Artikel 314 Absatz 5 Unterabsatz 2 AEUV nimmt die Kommission an den 
Arbeiten des Vermittlungsausschusses teil und ergreift alle erforderlichen Initiativen, 
um eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
bewirken. 

17. Triloge finden in allen Stadien der Vermittlung und auf verschiedenen 
Repräsentationsebenen statt; sie dienen der Klärung noch offener Fragen und der 
Vorbereitung einer Einigung im Vermittlungsausschuss. 

18. Die Sitzungen des Vermittlungsausschusses und die Triloge finden abwechselnd in 
den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments und des Rates statt, und zwar im 
Hinblick auf eine gerechte Aufteilung bei der Inanspruchnahme der 
Tagungseinrichtungen einschließlich der Dolmetscherdienste. 

19. Die Termine für die Sitzungen des Vermittlungsausschusses und die Triloge werden 
von den drei beteiligten Organen im Voraus einvernehmlich festgesetzt. 

20. Dem Vermittlungsausschuss werden gemeinsame Dokumente (Arbeitsunterlagen) 
zur Verfügung gestellt, die einen Vergleich der verschiedenen Phasen des 
Haushaltsverfahrens erlauben (2). Diese Unterlagen enthalten die Zahlen für jede 
Haushaltslinie, die Gesamtsummen für alle Rubriken des MFR sowie ein 
konsolidiertes Dokument mit den Zahlen und Bemerkungen für sämtliche 
Haushaltslinien, die technisch als „noch offen“ zu betrachten sind. Unbeschadet des 
endgültigen Beschlusses des Vermittlungsausschusses werden in einem gesonderten 
Dokument alle Haushaltslinien aufgeführt, die technisch als abgeschlossen zu 
betrachten sind (3). Diese Dokumente werden entsprechend der 
Haushaltsnomenklatur des Eingliederungsplans strukturiert. 

Den Arbeitsunterlagen für den Vermittlungsausschuss werden ferner weitere 
Dokumente beigefügt, darunter ein Durchführbarkeitsschreiben der Kommission 
zum Standpunkt des Rates und zu den Abänderungen des Europäischen Parlaments 

                                                 
2  Zu den verschiedenen Phasen zählen: der Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres (einschließlich 

der erlassenen Berichtigungshaushaltspläne), der ursprüngliche Entwurf des Haushaltsplans, der 
Standpunkt des Rates zum Entwurf des Haushaltsplans, die Abänderungen des Europäischen 
Parlaments am Standpunkt des Rates und die Berichtigungsschreiben der Kommission (soweit sie noch 
nicht von allen Organen uneingeschränkt gebilligt worden sind). 

3  Eine Haushaltslinie ist technisch als abgeschlossen zu betrachten, wenn sich Rat und Europäisches 
Parlament über sie vollkommen einig sind und sie nicht Gegenstand eines Berichtigungsschreibens ist. 
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sowie gegebenenfalls ein (oder mehrere) Schreiben anderer Institutionen zum 
Standpunkt des Rates und zu den Abänderungen des Europäischen Parlaments. 

21. Im Hinblick auf ein Einvernehmen am Ende der Vermittlungsfrist: 

– legt der Trilog die Reichweite der Verhandlungen über die zu behandelnden 
Haushaltsfragen fest, 

– billigt der Trilog die Liste der Haushaltslinien, die technisch als abgeschlossen 
zu betrachten sind, vorbehaltlich der endgültigen Einigung über den 
Gesamthaushaltsplan des jeweiligen Haushaltsjahres, 

– erörtert der Trilog Fragen, die auf der Grundlage des ersten Spiegelstrichs 
bestimmt wurden, um mögliche Einigungen zu erzielen, die vom 
Vermittlungsausschuss bestätigt werden, 

– befasst sich der Trilog mit bestimmten Themen, einschließlich anhand der 
Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Während oder unmittelbar nach jedem Trilog werden vorläufige Schlussfolgerungen 
gezogen; gleichzeitig wird die Tagesordnung für die nächste Sitzung festgelegt. 
Diese Schlussfolgerungen werden von dem Organ, bei dem der Trilog stattfindet, 
hinterlegt und gelten nach Ablauf von 24 Stunden unbeschadet des endgültigen 
Beschlusses des Vermittlungsausschusses als vorläufig gebilligt. 

22. Dem Vermittlungsausschuss liegen während seiner Sitzungen die 
Schlussfolgerungen der Triloge sowie ein Dokument zur eventuellen Billigung vor, 
zusammen mit den Haushaltslinien, über die während der Triloge eine vorläufige 
Einigung erzielt worden ist. 

23. Der gemeinsame Entwurf nach Artikel 314 Absatz 5 AEUV wird von den 
Sekretariaten des Europäischen Parlaments und des Rates mit Unterstützung der 
Kommission erstellt. Er umfasst ein Übermittlungsschreiben der Vorsitzenden der 
beiden Delegationen an die Präsidenten des Europäischen Parlaments und des Rates, 
aus dem der Tag der Einigung im Vermittlungsausschuss hervorgeht, sowie 
Anhänge, die Folgendes enthalten: 

– die Beträge für jede Haushaltslinie und die Gesamtsummen für alle Rubriken 
des MFR; 

– ein konsolidiertes Dokument mit den Zahlen und dem endgültigen Wortlaut 
aller Haushaltslinien, die während des Vermittlungsverfahrens geändert 
wurden; 

– die Liste der Haushaltslinien, die im Vergleich zum Entwurf des 
Haushaltsplans oder zum Standpunkt des Rates nicht geändert wurden. 

Der Vermittlungsausschuss kann überdies Schlussfolgerungen und etwaige 
gemeinsame Erklärungen zum Haushaltsplan verabschieden. 

24. Der gemeinsame Entwurf wird (von den Dienststellen des Europäischen Parlaments) 
in alle Amtssprachen der Organe der Union übersetzt und dem Europäischen 
Parlament und dem Rat zur Billigung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab der 
Einigung über den gemeinsamen Entwurf nach Nummer 23 unterbreitet. 
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Der Haushaltsplan wird nach der Annahme des gemeinsamen Entwurfs von den 
Rechts- und Sprachsachverständigen abschließend überarbeitet, indem die Anhänge 
des gemeinsamen Entwurfs in die während des Vermittlungsverfahrens nicht 
geänderten Haushaltslinien eingearbeitet werden. 

25. Das Organ, bei dem die Sitzung (Trilog bzw. die Sitzung des 
Vermittlungsausschusses) stattfindet, sorgt dafür, dass bei Sitzungen des 
Vermittlungsausschusses in sämtliche Sprachen und bei Trilogen jeweils nach Bedarf 
gedolmetscht wird. 

Das Organ, bei dem die Sitzung stattfindet, übernimmt die Vervielfältigung und 
Verteilung der Sitzungsdokumente. 

Die Dienststellen der drei Organe arbeiten bei der schriftlichen Niederlegung der 
Verhandlungsergebnisse im Hinblick auf die abschließende Überarbeitung des 
gemeinsamen Entwurfs zusammen. 

Teil F: Berichtigungshaushaltspläne 
Allgemeine Grundsätze 
26. Da Berichtigungshaushaltspläne häufig spezifische und bisweilen dringliche 

Angelegenheiten betreffen, verständigen sich die Organe zur Sicherstellung einer 
angemessenen interinstitutionellen Zusammenarbeit auf die folgenden Grundsätze, 
damit Berichtigungshaushaltspläne in einem möglichst reibungslosen und zügigen 
Beschlussfassungsprozess und möglichst ohne Einberufung des 
Vermittlungsausschusses angenommen werden können. 

27. Die Organe bemühen sich soweit möglich, die Zahl der Berichtigungshaushaltspläne 
zu begrenzen. 

Zeitplan 
28. Unbeschadet des Zeitpunkts der endgültigen Annahme informiert die Kommission 

das Europäische Parlament und den Rat im Voraus über die voraussichtlichen 
Termine für die Annahme der Entwürfe von Berichtigungshaushaltsplänen. 

29. Gemäß ihrer jeweiligen Geschäftsordnung bemühen sich das Europäische Parlament 
und der Rat, den von der Kommission vorgeschlagenen Entwurf eines 
Berichtigungshaushaltsplans alsbald nach der Annahme durch die Kommission zu 
prüfen. 

30. Zur Beschleunigung des Verfahrens stellen das Europäische Parlament und der Rat 
sicher, dass ihre Zeitpläne so weit wie möglich koordiniert sind, damit das Verfahren 
kohärent und konvergent durchgeführt werden kann. Die Organe bemühen sich 
daher, so früh wie möglich indikative Zeitpläne für die einzelnen Verfahrensschritte 
bis zur endgültigen Annahme des Berichtigungshaushaltsplans aufzustellen. 

Das Europäische Parlament und der Rat berücksichtigen die relative Dringlichkeit 
eines Berichtigungshaushaltsplans sowie die Notwendigkeit, diesen so rechtzeitig zu 
billigen, dass er im Laufe des betreffenden Haushaltsjahres Wirkung zeigen kann. 
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Zusammenarbeit während der Lesungen 
31. Die Organe arbeiten während des gesamten Verfahrens loyal zusammen und 

schaffen im Rahmen des Möglichen die Voraussetzungen für eine frühzeitige 
Annahme von Berichtigungshaushaltsplänen. 

Bei möglichen Meinungsverschiedenheiten können gegebenenfalls das Europäische 
Parlament oder der Rat vor ihrer jeweiligen endgültigen Entscheidung über einen 
Berichtigungshaushaltsplan oder die Kommission jederzeit vorschlagen, einen 
Sondertrilog einzuberufen, um die strittigen Fragen zu erörtern und zu versuchen, 
einen Kompromiss herbeizuführen. 

32. Alle von der Kommission vorgeschlagenen und noch nicht endgültig gebilligten 
Entwürfe von Berichtigungshaushaltsplänen werden systematisch auf die 
Tagesordnung der für das jährliche Haushaltsverfahren geplanten Triloge gesetzt. 
Die Kommission stellt die Entwürfe der Berichtigungshaushaltspläne vor, und das 
Europäische Parlament und der Rat teilen sofern möglich vor dem Trilog ihre 
jeweiligen Standpunkte mit. 

33. Wird bei einem Trilog ein Kompromiss erzielt, verpflichten sich das Europäische 
Parlament und der Rat, den Ergebnissen des Trilogs bei ihren Beratungen über den 
Berichtigungshaushaltsplan gemäß dem AEUV sowie ihrer jeweiligen 
Geschäftsordnung Rechnung zu tragen. 

Zusammenarbeit nach den Lesungen 
34. Billigt das Europäische Parlament den Standpunkt des Rates ohne Abänderungen, 

gilt der Berichtigungshaushaltsplan nach dem AEUV als erlassen. 

35. Nimmt das Europäische Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen 
an, findet Artikel 314 Absatz 4 Buchstabe c AEUV Anwendung. Vor der Sitzung des 
Vermittlungsausschusses wird jedoch ein Trilog einberufen. 

– Wird bei dem Trilog Einvernehmen erzielt, wird die Vermittlung vorbehaltlich 
der Billigung der Ergebnisse des Trilogs durch das Europäische Parlament und 
den Rat ohne Sitzung des Vermittlungsausschusses durch einen Briefwechsel 
abgeschlossen. 

– Wird bei dem Trilog kein Einvernehmen erzielt, tritt der 
Vermittlungsausschuss zusammen und gestaltet seine Arbeiten entsprechend 
den gegebenen Umständen so, dass der Beschlussfassungsprozess so weit wie 
möglich vor Ablauf der in Artikel 314 Absatz 5 AEUV festgelegten Frist von 
21 Tagen abgeschlossen werden kann. Die Beratungen des 
Vermittlungsausschusses können durch einen Briefwechsel abgeschlossen 
werden. 

Teil G: Noch abzuwickelnde Mittelbindungen 
36. Da eine geordnete Entwicklung des Gesamtbetrags der Mittel für Zahlungen im 

Verhältnis zu den Mitteln für Verpflichtungen sichergestellt werden muss, um eine 
anormale Verlagerung der noch abzuwickelnden Mittelbindungen von einem Jahr auf 
das nachfolgende zu vermeiden, kommen das Europäische Parlament, der Rat und 
die Kommission überein, die Höhe der noch abzuwickelnden Mittelbindungen 
aufmerksam zu überwachen, um die Gefahr einer Behinderung der Durchführung 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=20210&code1=RAG&code2=R-1991&gruppen=&comp=


 

7 

 

von Unionsprogrammen aufgrund fehlender Mittel für Zahlungen gegen Ende des 
MFR zu mindern. 

Um sicherzustellen, dass die Zahlungen in sämtlichen Rubriken von ihrem Umfang 
und Profil her handhabbar sind, werden die Bestimmungen für die Aufhebung von 
Mittelbindungen, insbesondere die Bestimmungen für die automatische Aufhebung 
von Mittelbindungen, in allen Rubriken strikt angewandt. 

Die Organe treffen sich regelmäßig im Laufe des Haushaltsverfahrens, um 
gemeinsam den Sachstand sowie die Aussichten für die Haushaltsausführung im 
laufenden Jahr und in den nachfolgenden Jahren zu beurteilen. Dies erfolgt in Form 
eigens anberaumter interinstitutioneller Zusammenkünfte auf geeigneter Ebene, bei 
denen die Kommission im Vorfeld einen nach Fonds und Mitgliedstaaten 
aufgeschlüsselten detaillierten Sachstand in Bezug auf die Ausführung der 
Zahlungen, eingegangene Erstattungsanträge und überarbeitete Vorausschätzungen 
darlegt. Insbesondere analysieren und erörtern das Europäische Parlament und der 
Rat die Voranschläge der Kommission in Bezug auf die erforderliche Höhe der 
Mittel für Zahlungen, um sicherzustellen, dass die Union sämtlichen finanziellen 
Verpflichtungen aus bestehenden und künftigen rechtlichen Verpflichtungen im 
Zeitraum 2021-2027 gemäß Artikel 323 AEUV nachkommen kann. 
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